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11.2 Heilpraktikergesetz (HPG) 
Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

(Heilpraktikergesetz) vom 17. Februar 1939 (RGBl. I S. 251) -
Originaltext- 

 
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit 

verkündet wird: 
 

§ 1 

(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, ausüben will, be-

darf dazu der Erlaubnis.  
(2) Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- 

oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung 
oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Men-

schen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird.  
(3) Wer die Heilkunde bisher berufsmäßig ausgeübt hat und weiterhin 

ausüben will, erhält die Erlaubnis nach Maßgabe der Durchführungsbe-

stimmungen; er führt die Berufsbezeichnung "Heilpraktiker". 
 

§ 2 

(1) Wer die Heilkunde, ohne als Arzt bestallt zu sein, bisher berufsmäßig 

nicht ausgeübt hat, kann eine Erlaubnis nach §1 in Zukunft nur in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen erhalten.  

(2) Wer durch besondere Leistungen seine Fähigkeit zur Ausübung der 
Heilkunde glaubhaft macht, wird auf Antrag des Reichsministers des In-

nern durch den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung unter erleichterten Bedingungen zum Studium der Medizin zugelas-

sen, sofern er seine Eignung für die Durchführung des Medizinstudiums 
nachweist. 

 
§ 3 

Die Erlaubnis nach §1 berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im 

Umherziehen. 
 

§ 4 

Es ist verboten, Ausbildungsstätten für Personen, die sich der Ausübung 

der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes widmen wollen, einzurichten 
oder zu unterhalten. 

 
§ 5 

(1) Wer ohne Erlaubnis die Heilkunde ausübt, wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.  

(2) Wer den §3 oder §4 oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschrift zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark 

oder mit Haft bestraft. 
 

 

 


